
Betäubungsmittelgesetz: BtMG

Bohnen / Schmidt

2020
ISBN 978-3-406-75058-8
C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei 
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition.
Sie gründetauf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage
C.H.BECK und Franz Vahlen.
beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit:
über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-
Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein
umfassendes Spezialsortiment imBereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund
700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

https://www.beck-shop.de/betaeubungsmittelgesetz-btmg/product/30230696?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_30230696&campaign=pdf/30230696
https://www.beck-shop.de/?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_30230696&campaign=pdf/30230696


Bohnen/Schmidt
Betäubungsmittelgesetz

03-04-20 18:58:44 SL3 BeckOK Bohnen/Schmidt, Betäubungsmittelgesetz (Fr. Hilgenstock)
OKWEB$ SOAP BeckOKBtMG_A-5_merged.xml



03-04-20 18:58:44 SL3 BeckOK Bohnen/Schmidt, Betäubungsmittelgesetz (Fr. Hilgenstock)
OKWEB$ SOAP BeckOKBtMG_A-5_merged.xml



BtMG
Betäubungsmittelgesetz

mit BtMVV und NpSG

Kommentar

Herausgegeben von

Dr. Wolfgang Bohnen
Oberstaatsanwalt, Trier

Dr. Detlev Schmidt
Vorsitzender Richter am Kammergericht, Berlin

Bearbeitet von

Wolfgang Barrot, Karlsruhe; Pit Becker, Berlin; Dr. Wolfgang Bohnen, Trier;
Dr. Rainer Dahlenburg, Wiesbaden; Dr. Martin Hastedt, Berlin; Thomas Hochstein,
Stuttgart; Stefanie Kaluba, Trier; Dr. Detlev Schmidt, Berlin; Matthias Teriet,

Koblenz; Dr. Rupert Weinzierl, Nürnberg; Susann Wettley, Berlin

2020

03-04-20 18:58:44 SL3 BeckOK Bohnen/Schmidt, Betäubungsmittelgesetz (Fr. Hilgenstock)
OKWEB$ SOAP BeckOKBtMG_A-5_merged.xml



Zitiervorschlag:
BeckOK BtMG/Bearbeiter BtMG § 1 Rn. 1

Hinweis für die Nutzung der online Ausgabe:

Sie erreichen die Kommentierung in „beck-online Die Datenbank“ am schnellsten
über die Eingabe: „beckok btmg § …“. Eine konkrete Randnummer wird durch die
anschließende Eingabe der Nummer sofort angesteuert. Konkrete Stichworte werden

aufgerufen über „beckok btmg …“.

www.beck.de

ISBN 978 3 406 75058 8

© 2020 Verlag C. H. Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München

Druck: Beltz Grafische Betriebe GmbH
Am Fliegerhorst 8, 99947 Bad Langensalza

Satz: Meta Systems Publishing & Printservices GmbH, Wustermark
Umschlaggestaltung: Druckerei C.H. Beck Nördlingen

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

03-04-20 18:58:44 SL3 BeckOK Bohnen/Schmidt, Betäubungsmittelgesetz (Fr. Hilgenstock)
OKWEB$ SOAP BeckOKBtMG_A-5_merged.xml



Bearbeiterverzeichnis

Wolfgang Barrot .............. Staatsanwalt beim BGH, Karlsruhe
Pit Becker ....................... Richter am LG Berlin
Dr. Wolfgang Bohnen ...... Oberstaatsanwalt, Trier
Dr. Rainer Dahlenburg .... Apotheker für exp. Pharmakologe und Toxikologe, BKA

Wiesbaden
Dr. Martin Hastedt .......... Fachapotheker für Toxikologie und Umweltschutz, Referent

GKV-Spitzenverband, Berlin
Thomas Hochstein ........... Erster Staatsanwalt, Stuttgart
Stefanie Kaluba ................ Staatsanwältin, Trier
Dr. Detlev Schmidt .......... Vorsitzender Richter am Kammergericht, Berlin
Matthias Teriet ................ Staatsanwalt, Koblenz
Dr. Rupert Weinzierl ....... Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht, Fachanwalt für

gewerblichen Rechtsschutz, Nürnberg
Susann Wettley ................ Staatsanwältin, Berlin

V

03-04-20 18:58:44 SL3 BeckOK Bohnen/Schmidt, Betäubungsmittelgesetz (Fr. Hilgenstock)
OKWEB$ SOAP BeckOKBtMG_A-5_merged.xml





Vorwort zur 1. Auflage (5. Edition der Onlineversion)

Das Betäubungsmittelrecht ist seit jeher von hoher Praxisrelevanz, und seine Bedeutung
nimmt weiter zu. Tatsächliche Entwicklungen, rechtspolitische Überlegungen, neue verwal-
tungs- und strafrechtliche Probleme, und all das oft in rascher Abfolge: Da bedarf es eines
Ratgebers, der schnell, aktuell und leicht zugänglich durch die Materie führt, indem er die
digitalen Möglichkeiten nutzt.

Deshalb war es eine wichtige Entscheidung des Beck-Verlags, das BtMG in die längst
etablierte Reihe der Beck’schen Onlinekommentare aufzunehmen und damit eine Lücke,
die von vielen Nutzern schmerzlich bemerkt worden ist, in der Gesamtedition zu schließen.
Die Online-Recherche juristischer Fachinformationen ist heute gängige Methode, für (fast)
jede Frage lassen sich „im Netz“ Antworten finden. Meist geschieht dies um den Preis zu
vieler unspezifischer Treffer. Hier hilft die ordnende Funktion des Kommentars, der die
Informationen systematisch aufbereitet.

Gern haben wir die Aufgabe übernommen, das Werk herauszugeben. Es ist mit einem
kompetenten Autorenteam aus der pharmakologisch-toxikologischen sowie verwaltungs-
und strafrechtlichen Praxis aufgebaut worden und im Dezember 2018 online gegangen.

Der BeckOK BtMG versteht sich dabei als Ergänzung zu den auch online abrufbaren
Standardwerken zum Betäubungsmittelrecht. Insbesondere bietet er durch seinen kurzen
Aktualisierungsrhythmus die Gewähr, mit den Erläuterungen stets auf dem neuesten Stand
der Dinge zu sein. Zudem erlaubt das Konzept eine direkte Verlinkung auf andere Publikatio-
nen und Datenbanken, insbesondere auf die Sammlung „Beck-Rechtsprechung“ (BeckRS),
die viele Entscheidungen im vollständigen Wortlaut und nicht nur in Auszügen bereitstellt.

Nun liegt – als weiterer Meilenstein – die 5. Edition auch als gedruckte erste Ausgabe
vor. Wir freuen uns über diese Entscheidung des Verlags, denn sie belegt die Akzeptanz
des Werkes bei den Nutzern. Überdies bietet die Printversion zusätzlichen Nutzen für die
Handhabung: Bei aller Tendenz zur Digitalisierung der juristischen Arbeit erlaubt die Lektüre
im Buch – neben Vorteilen in der Haptik – leichter als diejenige am Bildschirm, einzelne
Textstellen in deren Kontext oder auch weiter entfernten Zusammenhängen zu erfassen und
den Blick schweifen zu lassen. Außerdem verfügt der gedruckte Kommentar über umfangrei-
che und detaillierte Stoff- und Sachverzeichnisse, die in der Online-Version nicht vorgesehen
sind.

Die Kommentierungen sind jetzt insgesamt auf dem Stand Anfang Januar 2020.
Unser Dank gilt dem Autorenteam für die mit hohem persönlichem Einsatz geleistete

Arbeit, ebenso dem Beck-Verlag für die Ermöglichung dieses Werkes. Besonders aber danken
wir seinen Nutzern und bitten zugleich um Kritik und Vorschläge, die uns helfen, den
Kommentar weiter zu verbessern.

Wir sind sicher, dass der BeckOK BtMG Ihnen auch künftig rasch und übersichtlich
Antworten auf alle Fragen zum Betäubungsmittelrecht anbietet.

Trier und Berlin, im Januar 2020 Wolfgang Bohnen
Detlev Schmidt
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